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Antrag auf Gewährung einer Studienbeihilfe 

 

Angaben zum Antragsteller: 

Vorname/Nachname  

Hauptwohnsitz Adresse 4812 Pinsdorf,  

Geburtsdatum  

Telefonnummer  

E-Mail  

 

Bankverbindung: 

Ich ersuche um Überweisung der Studienbeihilfe auf mein Konto bei der 

Bank  

IBAN  

 

 

Ich nehme mit der Unterschrift zur Kenntnis, dass die Förderung der Gemeinde Pinsdorf eine freiwillige Leistung 

darstellt, auf die ich keinen Rechtsanspruch habe. 

 

  

Ort, Datum Unterschrift 

 

  

http://www.pinsdorf.at/


  

Richtlinien: 

- Förderungsberechtigt sind StudentInnen, die ihren Hauptwohnsitz in Pinsdorf haben und zur 

Antragstellung das 26. Lebensjahr vor Beginn des jeweiligen Semesters noch nicht vollendet haben. 

 
- Mit dem Antrag ist die Inskriptionsbestätigung für das jeweilige Semester und die Bankverbindung zu 

übermitteln. Die Vorlage von Kopien ist gestattet. 

 
- Als StudentInnen werden dieser Richtlinie ordentliche Studierende einer in  

§ 3 StudFG, BGBl Nr. 305/1992 i.d.F. BGBl I Nr. 2/2008, genannten Studieneinrichtung verstanden. 

 
- Diese Förderung kann nur bis Ende des darauffolgenden Semesters beantragt werden. StudentInnen, die 

in Pinsdorf ihren Hauptwohnsitz haben, erhalten für jedes Studiensemester € 75 ausbezahlt. 

 
 
 

 


